
tion Bezug nehmen kann. Im Unterschied dazu können 
relativ allgemeine, für alle Empfänger der Informa
tion gültige Empfehlungen nach § 19 StPO in die ver
dichtete Information direkt eingearbeitet werden. Spe
zifische, nur für ein Organ bestimmte Empfehlungen 
sollten — ebenso wie das bei Aufsichtsmaßnahmen ge
schieht — in einem gesonderten Schreiben übermittelt 
werden.
Am effektivsten sind nach unseren Erfahrungen die
jenigen verdichteten Informationen, die der Staatsan
walt an die örtlichen Räte richtet. Die Räte leiten im 
Auftrag der Volksvertretungen den staatlichen, wirt

schaftlichen, sozialen und kulturellen Aufbau in ihrem 
Verantwortungsbereich. Ihre dementsprechenden Be
fugnisse ermöglichen und gewährleisten die gebotene 
Einordnung der Kriminalitätsvorbeugung und -be- 
kämpfung in das gesellschaftliche Leben im Territo
rium. Daher sind auch Maßnahmen der Gesetzlichkeits
aufsicht der Staatsanwaltschaft, die an die örtlichen 
Räte gerichtet sind und denen repräsentative Erfah
rungen der Strafverfolgungsorgane zugrunde liegen, 
wegen ihrer Verbindlichkeit und auf Grund der staats
rechtlichen Stellung der Empfänger in hohem Maße 
geeignet, wirksam zu werden.

Dr. HANS NEUMANN, Richter am Obersten Gericht

Streitigkeiten aus der Erfüllung von Neuerervereinbarungen
In Ziff. 18 des Berichts des Präsidiums des Obersten 
Gerichts über die weitere Förderung der Neuererbewe
gung und die Sicherung der Rechte der Neuerer in der 
Tätigkeit der Gerichte vom 28. März 1973 (NJ 1973 
S. 238 ff.) ist die Feststellung enthalten, daß im Unter
schied zu Streitfällen aus Neuerervorschlägen solche 
aus der Erfüllung von Neuerervereinbarungen bisher 
nicht zu den Gerichten gelangt sind. Das erklärt sich 
m. E. daraus, daß die inhaltliche Ausgestaltung der die 
Neuerervereinbarungen betreffenden gesetzlichen Be
stimmungen (§§ 13 bis 17 NVO) dem Entstehen von 
Konflikten weitgehend entgegenwirkt. Bei strikter Be
achtung dieser Bestimmungen werden von vornherein 
klare Rechtsverhältnisse geschaffen. Dies ergibt sich 
aus dem Charakter der Neuerervereinbarungen, aus der 
besonderen Verantwortung der Betriebsleiter bei ihrem 
Abschluß sowie aus den umfassenden Mitwirkungsrech
ten der Gewerkschaften bei der Gestaltung solcher auf 
die Förderung des Schöpfertums der Neuerer gerich
teter Vereinbarungen zwischen Betrieb und Kollektiven 
der Werktätigen.

Konfliktvorbeugende Rolle der Rechtsvorschriften 
über Neuerervereinbarungen

Ohne die Bedeutung der Neuerervorschläge und ihren 
gesellschaftlichen Nutzen zu schmälern, sind Neuerer
vereinbarungen und .ihre Realisierung doch weit mehr 
als Neuerervorschläge das unmittelbare Ergebnis eines 
planmäßigen Prozesses, der auf dem kollektiven Zu
sammenwirken von Betriebsleiter, gesellschaftlichen 
Organisationen und Neuererkollektiven beruht. In der 
planmäßig zu entwickelnden Neuerertätigkeit als Be
standteil der Leitungstätigkeit des Betriebes liegt die 
Gewähr dafür, daß durch den Abschluß von Neuerer
vereinbarungen und deren inhaltliche Konkretisierung 
bei den Beteiligten von vornherein die Bereitschaft 
gefördert wird, alle Möglichkeiten zur Realisierung 
der mit der Neuerervereinbarung übernommenen Ver
pflichtungen zu nutzen und auftretende Hemmnisse im 
Wege der kameradschaftlichen Zusammenarbeit zu 
überwinden. Damit wird vermieden, daß die schöpfe
rische Initiative der Neuererkollektive bei der Verwirk
lichung ihrer Vorhaben durch Streitigkeiten behindert 
wird.
Eine Grundvoraussetzung hierfür ist die thematische 
Bestimmung der durch Neuerervereinbarungen zu lö
senden Aufgaben (§ 13 NVO). Der Leiter hat von einem 
sachkundigen Gremium beurteilen zu lassen, ob für den 
Abschluß von Neuerervereinbarungen ein betriebliches 
Erfordernis besteht und ob damit den Bedürfnissen 
der Praxis entsprochen wird. Wird dies nach der Ver
teidigung der thematisch bestimmten Aufgabe bejaht, 
dann ist von Anfang an gewährleistet, daß auch nach

Erfüllung der Vereinbarung grundsätzlich kein Streit 
darüber entstehen kann, ob die Neuerervereinbarung 
überhaupt auf die Erfüllung betrieblicher Aufgaben 
gerichtet war.
Von nicht minder großer Bedeutung für die Vermei
dung* von Streitigkeiten aus Neuerervereinbarungen ist 
§ 14 NVO. Mit der in seinem Abs. 1 Satz 2 enthaltenen 
Orientierung, grundsätzlich mit solchen Kollektiven 
Neuerervereinbarungen abzuschließen, in denen Arbei
ter und Angehörige der Intelligenz in sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit Zusammenwirken, wird — ohne 
dabei die Mitwirkung von Angehörigen der Intelligenz 
einzuschränken — die führende Rolle der Arbeiter
klasse in der Neuererbewegung unterstrichen. Zugleich 
wird durch den Hinweis in § 14 Abs. 1 Satz 4 NVO, daß 
die Kollektive Aufgaben lösen, die q u a n t i t a t i v  
nicht’ zu den Arbeits-, Dienst- oder Studienaufgaben 
der Werktätigen gehören, klargestellt, daß sich der 
Inhalt der Neuerervereinbarungen durchaus auch auf 
Themen beziehen kann, die an sich zu den Aufgaben der 
Neuerer gehören. Allerdings ist dann Voraussetzung, 
daß solche Aufgaben nicht während der gesetzlichen 
Arbeitszeit erfüllt werden können. Für diesen Fall 
erübrigt sich die Frage, ob die zu erbringenden Lei
stungen über die Arbeits-, Dienst- oder Studienauf
gaben hinausgehen oder nicht, weil dies — im Gegen
satz z. B. zur Vergütung für Neuerervorschläge (§ 13 
der 1. DB zur NVO) — auf einen eventuellen Vergü
tungsanspruch aus Neuerervereinbarungen keinen Ein
fluß hat.
Anders verhält es sich dagegen bei Neuerervereinba
rungen, die nach § 14 Abs. 2 NVO mit Kollektiven ab
geschlossen werden, in denen ausschließlich Angehörige 
der Intelligenz Zusammenwirken. Hier müssen sich 
die zu erbringenden Leistungen des Neuererkollektivs 
auf Aufgaben erstrecken, die auch q u a l i t a t i v  über 
die Arbeits-, Dienst- oder Studienaufgaben der Mitglie
der des Kollektivs hinausgehen. Mit dieser Regelung 
wird einem mißbräuchlichen Abschluß von Neuererver
einbarungen begegnet. Der Leiter des Betriebes trägt 
hierfür die volle Verantwortung; er hat deshalb allein 
über den Abschluß solcher Neuerervereinbarungen zu 
entscheiden. Eine Delegierung dieser Befugnis auf an
dere leitende Mitarbeiter ist nicht zulässig.
Schließlich tragen auch die umfassenden Mitwirkungs
rechte der betrieblichen Gewerkschaftsleitungen mit 
dazu bei, daß Widersprüche zwischen Betrieben und 
Werktätigen im Zusammenhang mit dem Abschluß und 
der Realisierung von Neuerervereinbarungen gar nicht 
erst auftreten. Sowohl der Abschluß von Neuererver
einbarungen nach § 14 Abs. 4 NVO als auch der vom Be
trieb erklärte Rücktritt nach § 16 Abs. 5 NVO bedür
fen der Zustimmung der zuständigen betrieblichen Ge-
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